
Unterrichtssprache im Fremdsprachenunterricht
Beitrag von „Anna Lisa“ vom 11. April 2019 20:44

Steht im Kernlehrplan. Für NRW steht da "funktionale Einsprachigkeit". Das bedeutet, dass du
in der Tat den Unterricht in der Fremdsprache halten sollst / musst, es jedoch "erlaubt" ist, ab
und zu mal was auf deutsch zu erklären oder auch mal was zu übersetzen.
Aber grundlegend soll der Unterricht in der Fremdsprache stattfinden. Ist ja auch das Einzige,
das Sinn macht. Und ich kenne das auch nicht anders von Kollegen / der Ausbildung etc.
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